
Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission vom 26. September 2012 zur 
Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der 
Flugsicherung und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1035/2011 sowie der Verordnungen 

(EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, (EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 281 vom 13. Oktober 2012) 

Seite 16, Anhang, SERA.3210 d) 4. iv) C): 

anstatt: „Fahrzeuge haben anderen Fahrzeugen gemäß den Anweisungen der Flugverkehrskontrollstelle Vorfahrt 
zu gewähren“ 

muss es heißen: „Fahrzeuge haben anderen Fahrzeugen gemäß den Anweisungen der Flugverkehrsdienststelle Vorfahrt zu 
gewähren“. 

Seite 18, Anhang, SERA.3401 d) 1: 

anstatt: „1. Die Flugplatzkontrollstelle hat, bevor das Luftfahrzeug zum Start rollt, dem Piloten die genaue 
Uhrzeit zu übermitteln, sofern keine Vorkehrungen dafür getroffen wurden, dass er die Uhrzeit 
aus einer anderen Quelle erhält. Flugverkehrskontrollstellen teilen Luftfahrzeugen darüber hinaus auf 
Anfrage die genaue Zeit mit. Zeitvergleiche müssen mindestens auf eine Minute genau sein.“ 

muss es heißen: „1. Die Flugplatzkontrollstelle hat, bevor das Luftfahrzeug zum Start rollt, dem Piloten die genaue 
Uhrzeit zu übermitteln, sofern keine Vorkehrungen dafür getroffen wurden, dass er die Uhrzeit 
aus einer anderen Quelle erhält. Flugverkehrsdienststellen teilen Luftfahrzeugen darüber hinaus auf 
Anfrage die genaue Zeit mit. Zeitvergleiche müssen mindestens auf eine Minute genau sein.“ 

Seite 22, Anhang, SERA.5005 c) 5: 

anstatt: „außer wenn dies für Start und Landung notwendig ist oder von der zuständigen Behörde besonders 
genehmigt wurde, muss ein Flug nach Sichtflugregeln bei Nacht in einer Flughöhe durchgeführt werden, 
die nicht unterhalb der von dem Staat, dessen Hoheitsgebiet überflogen wird, festgelegten 
Mindestflughöhe liegt, oder, wenn keine solche Mindestflughöhe festgelegt wurde,“ 

muss es heißen: „außer wenn dies für Start oder Landung notwendig ist oder von der zuständigen Behörde besonders 
genehmigt wurde, muss ein Flug nach Sichtflugregeln bei Nacht in einer Flughöhe durchgeführt werden, 
die nicht unterhalb der von dem Staat, dessen Hoheitsgebiet überflogen wird, festgelegten 
Mindestflughöhe liegt, oder, wenn keine solche Mindestflughöhe festgelegt wurde,“. 

Seite 22, Anhang, SERA.5005 f), Einleitungssatz: 

anstatt: „Außer wenn dies für Start und Landung notwendig ist oder von der zuständigen Behörde genehmigt 
wurde, darf ein Flug nach Sichtflugregeln nicht durchgeführt werden“ 

muss es heißen: „Außer wenn dies für Start oder Landung notwendig ist oder von der zuständigen Behörde genehmigt 
wurde, darf ein Flug nach Sichtflugregeln nicht durchgeführt werden“. 

Seite 23, Anhang, SERA.5015 c) 1: 

anstatt: „Der Pilot eines Luftfahrzeugs muss, wenn er beabsichtigt, vom Flug nach Instrumentenflugregeln zum 
Flug nach Sichtflugregeln überzugehen, die zuständige Flugverkehrskontrollstelle besonders davon 
unterrichten, dass der Flug nach Instrumentenflugregeln gestrichen ist, und ihr die Änderungen 
übermitteln, die am bisherigen Flugplan vorzunehmen sind.“ 

muss es heißen: „Der Pilot eines Luftfahrzeugs muss, wenn er beabsichtigt, vom Flug nach Instrumentenflugregeln zum 
Flug nach Sichtflugregeln überzugehen, die zuständige Flugverkehrsdienststelle besonders davon 
unterrichten, dass der Flug nach Instrumentenflugregeln gestrichen ist, und ihr die Änderungen 
übermitteln, die am bisherigen Flugplan vorzunehmen sind.“ 

Seite 25, Anhang, SERA.6005 b) 1: 

anstatt: „Bei allen Flügen, die in Lufträumen durchgeführt werden, die von der zuständigen Behörde zur Zone 
mit Funkkommunikationspflicht (RMZ) erklärt wurden, sind SSR-Transponder mitzuführen und zu 
betreiben, die in den Modi A und C oder in Modus S betrieben werden könne, sofern nicht 
abweichende Bestimmungen eingehalten werden, die für den betreffenden Luftraum von der 
Flugsicherungsorganisation vorgeschrieben sind.“ 

muss es heißen: „Bei allen Flügen, die in Lufträumen durchgeführt werden, die von der zuständigen Behörde zur 
Zone mit Transponderpflicht (TMZ) erklärt wurden, sind SSR-Transponder mitzuführen und zu 
betreiben, die in den Modi A und C oder in Modus S betrieben werden könne, sofern nicht 
abweichende Bestimmungen eingehalten werden, die für den betreffenden Luftraum von der 
Flugsicherungsorganisation vorgeschrieben sind.“
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Seite 29, Anhang, SERA.8020 a) 3: 

anstatt: „Abweichungen von den Anforderungen unter Nummer 2 sind der zuständigen Flugverkehrskontroll
stelle zu melden.“ 

muss es heißen: „Abweichungen von den Anforderungen unter Nummer 2 sind der zuständigen Flugverkehrsdienststelle 
zu melden.“
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